1. Nachtrag vom 11. Juni 2026 zum Kapitalmarktprospekt nach Schema A des
Kapitalmarktgesetzes (KMG) vom 8. April 2026 (iber das 6ffentliche Angebot von
Veranlagungen in Form von qualifizierten Nachrangdarlehen im Gesamtbetrag
von bis zu EUR 18.000.000,-- (in Worten: EURO Achtzehn Millionen) der FMTG -
Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG.

FMTG Ilﬁ

FALKENSTEINER MICHAELER
TOURISM GROUP

Dieses Dokument ist ein Nachtrag (der "Nachtrag") im Sinne von § 6 des Bundesgesetzes Uber
das oOffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen
(Kapitalmarktgesetz 2019 — KMG 2019) zum Prospekt der FMTG - Falkensteiner Michaeler
Tourism Group AG vom 8. April 2026 (der "Prospekt") Uber das offentliche Angebot von
Veranlagungen in Form von qualifizierten Nachrangdarlehen im Gesamtbetrag von bis zu
EUR 18.000.000,- (in Worten: EURO Achtzehn Millionen).
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Zweck dieses Nachtrags ist es, die Anderung der Verzinsung der Veranlagung zu verdffentlichen.
Der Zinssatz fir die Veranlagung wird (i) von 5,00% auf 5,25% bei der Variante Zinszahlung als
Gelduberweisung in Euro, sowie (ii) von 7,00% auf 7,25% bei der Variante Zinszahlung in
Gutscheinen geandert.

Wirksamkeit: Diese Anderung wird riickwirkend mit Angebotsbeginn am 14. April 2026 wirksam
und gilt fir alle ab diesem Datum gezeichneten Veranlagungen.

Dieser Nachtrag ist eine Erganzung zum Prospekt und sollte in Verbindung mit diesem gelesen
werden. Die im Prospekt definierten Begriffe haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesem
Nachtrag verwendet werden.

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, FN 154675 p, Walcherstralie 1A, Stiege
C2, Top 6.04, A-1020 Wien, Gbernimmt als Emittentin die Verantwortung fiir die in diesem Nachtrag
enthaltenen Informationen.

Die Emittentin erklart hiermit, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um
sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag genannten Angaben, flr die sie verantwortlich ist,
ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage
des Nachtrags wahrscheinlich verandern.

Im Falle von Widersprichen zwischen den Angaben in diesem Nachtrag und den Angaben im
Prospekt sind die Angaben in diesem Nachtrag mallgebend.

Abgesehen von den in diesem Nachtrag angefilhrten Anderungen hat es seit der Verdffentlichung
des Prospekts keine weiteren wesentlichen neuen Faktoren oder wesentlichen Fehler oder
Ungenauigkeiten des Prospekts gegeben.

Anhang | enthélt die Versionen der Darlehensvertrage in der korrigierten Fassung die dem
Prospekt in Anhang C angefligt werden.
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Anderung des Prospekts

Folgende Stellen des Prospekts sind von der Anderung betroffen (Anderungen sind im Text neu
zur besseren Lesbarkeit als Fettdruck hervorgehoben):

Auf Seite 9 im Abschnitt ,Zusammenfassung der Veranlagungen und des Angebots® wird der
Absatz ,Veranlagungen“ geandert, sodass dieser lautet wie folgt:

Text urspriinglich

Text neu

Veranlagungen Die Emittentin  bietet
Nachrangdarlehen mit flunfjdhriger Laufzeit
und einer Verzinsung in Héhe von 5,00% p.a.
bei Verzinsung in bar oder 7,00% p.a. bei
Verzinsung in Gutscheinen zur Zeichnung an.

Veranlagungen Die Emittentin  bietet
Nachrangdarlehen mit fiinfjdhriger Laufzeit
und einer Verzinsung in Hohe von 5,25% p.a.
bei Verzinsung in bar oder 7,25% p.a. bei
Verzinsung in Gutscheinen zur Zeichnung an.

Auf Seite 11 im Abschnitt ,Zusammenfassung der Veranlagungen und des Angebots” wird der
Absatz ,Verzinsung" geandert, sodass dieser lautet wie folgt:

Text urspriinglich

Text neu

Verzinsung Nach Wahl des Anlegers werden
die Zinsen als Geldlberweisung in Euro oder
als Gutscheine fur Leistungen der Emittentin
geleistet. Die Verzinsung betragt (i) bei
Leistung als Geldiberweisung fix 5,00% p.a.
und (ii) bei Leistung in Gutscheinen fix 7,00%
p.a. Die Wahl der Verzinsungsvariante ist
durch den Investor bei Legung des Angebotes
zu treffen und ist flr die gesamte Laufzeit
bindend.

Verzinsung Nach Wahl des Anlegers werden
die Zinsen als Geldiiberweisung in Euro oder
als Gutscheine flr Leistungen der Emittentin
geleistet. Die Verzinsung betragt (i) bei
Leistung als Geldiberweisung fix 5,25% p.a.
und (i) bei Leistung in Gutscheinen fix 7,25%
p.a. Die Wahl der Verzinsungsvariante ist
durch den Investor bei Legung des Angebotes
zu treffen und ist flir die gesamte Laufzeit
bindend.

Auf Seite 34 wird in Punkt 8.1.5. Verzinsung der erste Absatz geéndert, sodass dieser lautet wie

folgt:

Text urspriinglich

Text neu

8.1.5. Verzinsung

Nach Wahl des Anlegers werden die Zinsen als
Geldliberweisung in Euro oder als Gutscheine
fir Leistungen der Emittentin geleistet. Die
Verzinsung betragt (i) bei Leistung als

8.1.5. Verzinsung

Nach Wahl des Anlegers werden die Zinsen als
Geldliberweisung in Euro oder als Gutscheine
fir Leistungen der Emittentin geleistet. Die
Verzinsung betragt (i) bei Leistung als




Gelduberweisung fix 5,00% p.a. und (i) bei | Geldiberweisung fix 5,25% p.a. und (ii) bei
Leistung in Gutscheinen fix 7,00% p.a. Leistung in Gutscheinen fix 7,25% p.a.

Anderung des Anhang C Muster Darlehensvertrige
Folgende Stellen der in Anhang C des Prospekts enthaltenen Muster-Darlehenvertréage sind von
der Anderung betroffen, sodass diese ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens lauten wie folgt:

In Abschnitt | - Darlehensvertrag mit Zinszahlungen in Euro wird in Abschnitt 1. Zusammenfassung
der Konditionen der Punkt Zinssatz geandert, sodass dieser lautet:

Text urspriinglich Text neu

Zinssatz  5,00% p.a. (Verzinsung It. 5.1.) Zinssatz  5,25% p.a. (Verzinsung It. 5.1.)

In Abschnitt Il - Darlehensvertrag mit Zinszahlungen in Gutscheinen wird in Abschnitt 1.
Zusammenfassung der Konditionen der Punkt Zinssatz gedndert, sodass dieser lautet:

Text urspriinglich Text neu

Zinssatz  7,00% p.a. (Verzinsung It. 5.1.) Zinssatz  7,25% p.a. (Verzinsung It. 5.1.)

Riicktrittsrecht fiir Anleger gemaR § 6 Abs. 2 KMG

Soweit dieser Nachtrag wichtige neue Umstdnde oder wesentliche Unrichtigkeiten oder
Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Kapitalmarktprospekt enthaltenen Angaben enthalt, die die
Bewertung der Veranlagung beeinflussen kénnten, haben Anleger, die sich bereits zu einem
Erwerb oder einer Zeichnung der Veranlagung verpflichtet haben, nachdem der Nachtragsumstand
eingetreten ist aber noch bevor dieser Nachtrag veroffentlicht wurde, das Recht, ihre Zusage
innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veroffentlichung dieses Nachtrages zurlick zu ziehen,
vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem
endgultigen Schluss des 6ffentlichen Angebots und der Lieferung der Veranlagung eingetreten ist
(§ 6 Abs. 2 KMG).

Handelt es sich bei den Anlegern um Verbraucher im Sinne von § 1 Abs. 1 Z. 2 KSchG, so
betragt die Frist sieben Arbeitstage (§ 6 Abs. 2 dritter Satz KMG). Der Rucktritt bedarf gemaf § 21
Abs 3 KMG der Schriftform, wobei es genlgt, wenn der Verbraucher ein Schriftstlick, das seine
Vertragserklarung oder die des Emittenten enthalt, dem Emittenten oder CONDA mit einem
Vermerk zurlickstellt, der erkennen lasst, dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die
Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es reicht aus, wenn die Ricktrittserklarung innerhalb der
oben genannten Zeitraume abgesendet wird.



Unterfertigung gemaR § 5 Abs 4 Kapitalmarktgesetz

Die Emittentin, die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, FN 154675p,
WalcherstralRe 1A, Stiege C2, Top 6.04, A-1020 Wien, ist fir diesen Nachtrag verantwortlich und
erklart, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im
Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig und vollstandig sind und keine Tatsachen
ausgelassen wurden, die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verandern konnten. Soweit in
diesem Nachtrag Werturteile oder Prognosen Uber zuklnftige Entwicklungen oder Ereignisse
enthalten sind, liegen diesen Annahmen zugrunde, wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung des
Nachtrags abschéatzbar waren. Eine Haftung fir den Eintritt solcher Annahmen wird nicht
dubernommen.

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG fertigt hiermit diesen Nachtrag als
Emittentin gemaf § 5 Abs. 4 KMG.

Wien, am 11. Juni 2026

for i

Dr. Otmar Michaeler




Kontrollvermerk des Prospektkontrollors gem. § 7 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz

Der Nachtrag befindet sich derzeit in Priifung. Der Nachtrag wurde mit Ubermittlung an den
Prospektkontrollor entsprechend der Vorgaben gemaR § 6 KMG veroffentlicht. Eine Verdffentlichung
inklusive Kontrollvermerk erfolgt, sobald dieser entsprechend erteilt wurde.



Anhang |

Muster Darlehensvertrage

Abschnitt | — Darlehensvertrag mit Zinszahlungen in Euro

[Der Rest der Seite bleibt frei — es folgt der Musterdarlehensvertrag mit Zinszahlungen in Euro]



Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten

Vermogens fuhren.

Dieses Angebot kann ausschlieRlich von Personen, die inren gewdhnlichen Aufenthalt (nattrliche Person)/ Sitz
(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

ANGEBOT

eines Crowdinvestors
zur Gewdhrung eines Nachrangdarlehens

an

FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG
FN 154675 p
WalcherstraRe 1A, Stiege C2, Top 6.04, 1020 Wien

(nachfolgend "Emittentin" genannt)

Das Angebot des Crowdinvestors wird durch Eingabe des Darlehensbetrags tber die Crowdinvestmentplattform
https://www.fmtg-investat (in der Folge die Crowd-Investment Plattform) und durch das Anklicken des
Bestatigungsbutton gestellt. Der Darlehensbetrag (die ,Darlehensvaluta”) wird als Nachrangdarlehen gewdhrt.
Dem Crowdinvestor wird die Angebotsstellung auf die von ihm bekanntgegebene E-Mail-Adresse bestétigt. Das
Angebot des Crowdinvestors ist Teil einer Reihe von mehreren Crowdinvestoren im Rahmen der Zeichnungsfirst
angebotenen Nachrangdarlehen.

Die Emittentin ist nicht zur Annahme dieser derart gestellten Angebote verpflichtet. Die Aufnahme des
Nachrangdarlehens durch die Emittentin héingt unter anderem vom Erreichen der Fundingschwelle ab. Die
Angebotsannahme durch die Emittentin erfolgt durch elektronische Versténdigung Uber die Crowdinvesting
Plattform und/oder E-Mail. Hieriber wird ein persondalisierte Investitionsbestatigung ausgestellt. Der
Darlehensvertrag wird nicht personalisiert ausgestellit.

Mit dem Angebot wird der Abschluss eines Nachrangdarlehensvertrags mit nachfolgendem Inhalt angeboten:

1. Zusammenfassung der Konditionen
Darlehensvaluta wird auf der Crowd-Investing Zinszahlungstermine 31.3. und 30.9. eines jeden Jahres bis zum
Plattform eingegeben, (nicht Tilgung) Laufzeitende. Die erste Zinszahlung
bestdatigt und dargestellt erfolgt am 31.03.2027

(mind. EUR 500 oder ein ganzes
Vielfaches davon)

Zinssatz 5,25% p.a. (Verzinsung It. 5.1.) Funding-Schwelle EUR 300.000 (Euro dreihunderttausend)

Zeichnungsfristbeginn | ab 14.04.2026 Zeichnungsfristende am 14.06.2026 um maximal 28 Tage
verldngerbar

Laufzeitende und am 30.09.2031 Funding-Limit maximal EUR 18.000.000,00 (Euro
Tilgungstermin achtzehn Millionen)

2. Rechtsverhdltnisse, Risikohinweis und Zahlungsdienstleister

2.1 Bei der Emittentin handelt es sich um eine Aktiengesellschaft nach &sterreichischem Recht mit dem Sitz in
Wien eingetragen im  Firmenbuch des Handelsgericht Wien unter FN154675p. Der
Unternehmensgegenstand der Emittentin ist auf der Crowd-Investment Plattform néher beschrieben.

2.2. Das Stammkapital der Emittentin betréigt EUR 70.000,00 und ist zur Gdnze eingezahlt und stellt sich am
heutigen Tag folgendermaRen dar:

Gesellschafter Quote

MARIA s.rl. 36,84 %
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Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten

Vermogens fuhren.

Dieses Angebot kann ausschlieRlich von Personen, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt (naturliche Person)/ Sitz
(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

THE ANTON s.rl 36,84 %

GFM s.r.l. 26,32 %

2.3. Die Crowd-Investment Plattform wird von der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH, FN 477829 s (in der
Folge ,CONDA"), als Betreiber im Sinne des § 2 Z 5 AltFG betrieben. Fur die Nutzung der Crowd-Investment
Plattform gelten die Allgemeinen Geschdftsbedingungen und Datenschutzerklérungen von CONDA. Welche
dem Crowdinvestor auf der Crowd-Investment Plattform zur Verfigung gestellt werden. CONDA ist nicht
Vertragspartei dieses Nachrangdarlehensvertrags.

24. Die Angebotsstellung an die Emittentin von Personen, die ihren Sitz, Wohnsitz und gewoéhnlichen Aufenthalt
in einem Land auRerhalb Osterreichs haben, ist unzuldssig.

2.5. Dem Crowdinvestor ist bewusst, dass die Gewdhrung des NACHRANGDARLEHENS NICHT NUR CHANCEN,
SONDERN AUCH RISIKEN, BIS HIN ZU EINEM MOGLICHEN TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT SICH BRINGT. ES
SOLLEN DAHER NUR INVESTOREN ENTSPRECHENDE ANGEBOTE ZUR GEWAHRUNG EINES NACHRANGDARLEHENS
ABGEBEN, DIE EINEN TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN BETRAGS VERKRAFTEN KONNEN UND WIRTSCHAFTLICH
NICHT AUF ENTSPRECHENDE RUCKFLUSSE AUS DEM INVESTMENT ANGEWIESEN SIND.

2.6. Zahlungsdienstleister und Wallet: Die Zahlungen aus und im Zusammenhang mit diesem
Nachrangdarlehensvertrag erfolgen Uber den Zahlungsdienstleister secupay AG (Aktiengesellschaft),
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 27612, mit Sitz in GoethestraRe 6, 01896
Pulsnitz, Deutschland, welcher Uber ein Bankkonto mit dem IBAN DE75850400611006218193, BIC COBADEFFXXX
bei der Commerzbank AG, Commerzbank CC Dresden, Dr. Kllz-Ring 12, 01067 Dresden, sémtliche Zahlungen
treuhéndig fur den Crowdinvestor und die Emittentin verwahrt und abwickelt. Die Allgemeinen
Geschdftsbedingungen von secupay AG sind auf der Crowd-Investment Plattform veroéffentlicht.

3. Vertragsgegenstand

AR Die Emittentin beabsichtigt zum Zweck der Finanzierung des auf der Crowd-Investment Plattform n&her
beschriebenen Projekts (das ,Projekt”) qualifiziert nachrangige (siehe Punkt 9. zu den insolvenzrechtlichen
Folgen und auch Punkt 2.5. zum Risiko des Totalverlusts) Darlehen (kurz ,,Nochrongdorlehen") aufzunehmen.
Zu diesem Zweck ladt die Emittentin Crowdinvestoren Uber eine oder mehrere Crowd-Investment
Plattformen ein, sich fur ein solches Nachrangdarlehen zu interessieren und ein Angebot zur Gewdhrung
eines Nachrangdarlehens an die Emittentin zu stellen. Das Nachrangdarlehen ist Teil mehrerer durch
weitere Crowdinvestoren gewdhrte Nachrangdarlehen.

3.2 Der Crowdinvestor gewdhrt nach den Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrags ein nachrangiges,
unbesichertes Darlehen in der Gber die Crowd-Investment Plattform ausgewdhlten bzw. oben angeflihrten
Hohe (die ,Darlehensvaluta”). Sémtliche Nachrangdarlehen bilden eine Einheit, soweit und sofern sie im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem gegensténdlichen Projekt stehen.

3.3. Der Crowdinvestor wird zeitgleich mit der Angebotsstellung an die Emittentin die Darlehensvaluta
vollstdndig und frei von Abzligen durch die auf der Crowd-Investment Plattform eingerichtete
Bezahlfunktion oder durch Uberweisung auf das auf der Website angegeben Bankkonto bezahlen. Es
besteht keine NACHSCHUSSPFLICHT fur den Crowdinvestor.

4. Dauer, Rickzahlungssperre und Tilgung, vorzeitige Tilgung

4.1. Fur das Nachrangdarlehen wird eine Laufzeit gemaR Punkt 1. vereinbart (die ,Laufzeit”). Es besteht kein
ordentliches Kiindigungsrecht des Crowdinvestors. Zu einer allfélligen vorzeitigen Beendigung siehe Punkt 7.
Die Laufzeit beginnt mit dem Tag der Annahme durch die Emittentin, frihestens jedoch mit Bezahlung der
Darlehensvaluta durch den Crowdinvestor.

4.2. Das Nachrangdarlehen wird gemdéfR Punkt 1. ab dem dort genannten Datum und zu den dort genannten
Termin(en) zuriickbezahlt und zu dem(n) dort genannten Zahlungstermin(en) féllig.

4.3. Ruckzahlungssperre: Der Crowdinvestor kann die Rickzahlung samt den darauf entfallenden Zinsen nicht
fordern, solange die Emittentin die Voraussetzungen nach Punkt 9.3. nicht erfullt: némlich erfolgt keine
RUckzahlung, wenn unter BerUcksichtigung sémtlicher gewdhrten (auch) nachrangigen Forderungen, eine
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Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten

Vermogens fuhren.

Dieses Angebot kann ausschlieRlich von Personen, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt (naturliche Person)/ Sitz

4.4.

4.5,

4.6.

51

5.2.

5.3.

5.4.

o

6.2.

(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

materielle Insolvenz vorliegt (Zahlungsunfahigkeit oder Uberschuldung) und/oder ein negatives
Eigenkapital der Emittentin ausgewiesen ist und/oder bei Zahlung vorliegen wiirde.

Fuhrt die Ruckzahlungssperre nach Punkt 4.3. dazu, dass Ruck- oder Zinszahlungen nicht bezahlt werden,
sind diese zum né&chsten moéglichen Tilgungstermin zurtickzuzahlen oder sofern keine Tilgungstermine mehr
vorgesehen sind, wenn die RUckzahlungssperre nach Punkt 4.3. beseitigt ist. Die nicht bezahite(n)
Tilgungsrate(n) sind Teil des offenen Darlehensbetrags, der der fortlaufenden Verzinsung nach MaRgabe
von Punkt 5. unterliegt.

Die Tilgung des Nachrangdarlehens samt Zinsen erfolgt auf das auf der Internetplattform eingerichtete und
vom Zahlungsdienstleister verwaltete Investorenkonto (auch ,Wallet”) oder auf das vom Crowdinvestor auf
der Website angegeben Bankkonto.

Vorzeitige Rickzahlung: die Emittentin ist berechtigt (vorbehaltlich einer allfélligen Ruckzahlungssperre
nach Punkt 4.3.), den Darlehensbetrag auch vor dem Ende der Laufzeit des Nachrangdarlehens jeweils zu
einem Zinszahlungstermin gemaf Punkt 1. samt aller bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufener und nicht
bezahlter Zinsen auf das vom Crowdinvestor im Rahmen seiner Registrierung auf der Plattform oder im
Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto oder auf sein Wallet an den Investor vorzeitig und
vollstéindig zurlckzuzahlen. Mit Vertragserflllung seitens der Emittentin ist dieser Vertrag vorzeitig
gekundigt. Die Emittentin ist verpflichtet, die Absicht zur vorzeitigen und vollsténdigen Ruckzahlung des
offenen Saldos des Darlehensbetrags schriftich und zumindest 60 Tage im Voraus dem Investor
elektronisch auf der Plattform oder per E-Mail (an die vom Investor im Rahmen seiner Registrierung oder
spdteren Aktualisierung auf der Plattform bekanntgegebene E-Mail-Adresse) mitzuteilen.

Zinsen und Zinszahlung

Verzinsung: der offene Darlehensbetrag wird mit dem Zinssatz gemdf Punkt 1. verzinst. Die Verzinsung
beginnt mit Annahme des Angebots durch die Emittentin. Wird das Angebot und/oder der Vertrag
widerrufen oder erfolgt ein Rucktritt, kommt es zu keiner Verzinsung. Die Berechnung der Zinsen erfolgt nach
der Eurozinsmethode act/360 und wird kaufmannisch auf die zweite Nachkommastelle genau gerundet.
Dies bedeutet, dass die Zinstage kalendergenau ermittelt werden und der Berechnung 360 Tage fur das
Zinsjahr zugrunde gelegt werden.

Zinsen sind jeweils zu den in Punkt 1. angefuhrten Zinszahlungsterminen (eines jeden Kalenderjahres) sowie
zum Ende der Laufzeit zur Zahlung féllig. Zinszahlungen werden von der Emittentin auf das auf der
Internetplattform eingerichtete und vom Zahlungsdienstleister verwaltete Investorenkonto (auch ,Wallet”)
oder auf das vom Crowdinvestor auf der Website angegeben Bankkonto bezahlt. Zur Weiterleitung der von
dem Projekttréger geleisteten Zinszahlungen durch den Zahlungsdienstleister an den jeweiligen Anleger
werden bis zu 10 Kalendertage bendétigt. Der vorbenannte Zeitraum von 10 Kalendertagen wird bei der
Verzinsung nicht bertcksichtigt.

FUr Zinszahlungen gilt die Rickzahlungssperre nach 4.3.

Verzugszinsen: FUr den Fall des Verzugs von fdlligen Betréigen (Zinsen oder Tilgungen) gemaR diesem
Vertrag schuldet die Emittentin dem Investor Verzugszinsen in Héhe von 12% p.a. auf den félligen Betrag,
berechnet nach der Eurozinsmethode act/360. Die Betréige werden kaufmdnnisch auf die zweite
Nachkommastelle genau gerundet. Verzugszinsen gelten auch, solange die Emittentin einen Beleg fur die
Verweigerung der Zinszahlung gemaf3 Punkt 9.4. schuldig bleibt.

Kein Verzug ist, wenn die Zahlungsvoraussetzungen nach Punkt 9.4. nicht vorliegen.
Zeichnungsfrist | Annahmevorbehalt [ Auflésende Bedingung

Die Emittentin ist berechtigt im Zeitraum der Zeichnungsfrist Angebote von Crowdinvestoren anzunehmen.
Die Emittentin behdlt sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist bis zur in Punktl. genannten
Verléingerungsoptionsfrist zu verléngern. Der Crowdinvestor ist — vorbehaltlich gesetzlicher Ricktrittsrechte
— bis zur allenfalls verléingerten Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden.

Die Emittentin ist nicht verpflichtet das Angebot des Crowdinvestors anzunehmen. Die Emittentin wird das
Angebot insbesondere ablehnen, wenn der Crowdinvestor seinen gewéhnlichen Aufenthalt aufserhalb
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Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten

Vermogens fuhren.

Dieses Angebot kann ausschlieRlich von Personen, die inren gewdhnlichen Aufenthalt (nattrliche Person)/ Sitz
(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

Osterreichs hat (siehe dazu auch Punkt2.4.) oder der Crowdinvestor aufgrund von gesetzlichen
Investorenschutzbestimmungen nicht investieren durfte.

6.3.  Das Angebot des Crowdinvestors ist auflésend bedingt mit dem Nicht-Erreichen der Funding-Schwelle bis
zum Ende der — allenfalls verléngerten — Zeichnungsfrist oder deren Unterschreiten aufgrund von erfolgten
Rucktritten oder Widerrufen von Crowdinvestoren.

6.4. Nimmt die Emittentin das Angebot des Crowdinvestors an, wird die Darlehensvaluta an die Emittentin Gber
einen Zahlungsdienstleister ausgezahilt.

7. Keine ordentliche Kiindigung [ Vorzeitige Kiindigung
7.1 Es besteht kein ordentliches Kindigungsrecht des Crowdinvestors.
7.2. Der Crowdinvestor hat ein auf3erordentliches, fristloses Kiindigungsrecht insbesondere far den Fall, dass

(1) die Emittentin wesentliche Pflichten aus diesem Nachrangdarlehnsvertrag verletzt und diese
Verletzung nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist (welche vom Crowdinvestor oder
stellvertretend fur diesen vom Plattformbetreiber gesetzt wird) nicht behebt;

(1) die Emittentin einen wesentlichen betriebsnotwendigen Vermégensgegenstand (beispielsweise eine
wesentliche Marke oder ein wesentliches Patent), aus welchem Grund auch immer verduRert oder
auch nur einzelne Rechte daran abtritt und infolgedessen den Vermégensgegenstand zur Génze oder
zu einem wesentlichen Teil nicht mehr nutzen kann;

(m) sonstige Grunde vorliegen, die eine Aufrechthaltung des gegenstandlichen Vertrages unzumutbar
machen.

7.3. Die Verschlechterung der Finanz- und Vermoégenslage der Emittentin ist kein wichtiger Grund, der zur
auflerordentlichen Kandigung berechtigt.

7.4. Eine aullerordentliche Kundigung kann unverziglich, ldngstens jedoch binnen 8 Wochen nach
Bekanntwerden des Kundigungsgrundes ausgesprochen werden. Erfolgte auRerordentliche Kindigungen
sind zusatzlich an die Betreiberin der Plattform mitzuteilen.

8. Rucktrittsrecht:

8. Ist der Crowdinvestor Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er ab Annahme des
Angebots durch die Emittentin das Recht, binnen 14 Tagen von dem solcherart geschlossenen
Darlehensvertrag zurlckzutreten. Im Fall eines Rucktritts ist der vom Investor bezahlte Darlehensbetrag
binnen zwei Wochen ab Zugang der Rucktrittserkl@rung bei der Emittentin ohne Gewdhrung einer
Zinszahlung an den Investor auf das vom Investor auf der Plattform bekanntgegebene Bankkonto
zurUckzuzahlen.

8.2. Der RUcktritt kann unter anderem via der Crowd-Investment Plattform oder gegenuber der Emittentin unter
supportfmtg@conda.at erklért werden.

9. Qualifizierte Nachrangklausel

9.1 Der Crowdinvestor tritt fir den Fall der Insolvenz mit seinen Forderungen unwiderruflich im Rang hinter
sémtliche Forderungen gegenwartiger und zukUnftiger anderer Gléaubiger (mit Ausnahme der Glaubiger,
die ebenfalls einen Rangrucktritt erkidrt haben) zurtck.

9.2.  Der Crowdinvestor erklart, dass er gemdR § 67 Abs 3 Osterreichische Insolvenzordnung die Befriedigung
seiner Forderungen aus diesem Nachrangdarlehensvertrag erst nach Beseitigung eines negativen
Eigenkapitals (§ 225 Abs 1 &sterreichisches UGB) oder im Fall der Liquidation nach Befriedigung aller
Gldubiger begehrt und dass aufgrund dieser Verbindlichkeiten der Emittentin kein Insolvenzverfahren
eréffnet zu werden braucht.

9.3.  Aufgrund der Nachrangigkeit gemd&R Punkt 9.2. erfolgen Zahlungen durch die Emittentin nur, wenn ein
positives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung der jeweils falligen Betrdge keine Insolvenz der
Emittentin bewirken wirde; werden féllige Betrége aufgrund solcher Einschréinkung nicht ausbezahlt, erfolgt
die Auszahlung jeweils zum ndchstmdéglichen Zahlungstermin und wird bis dahin mit dem in Punkt 1
genannten Zinssatz verzinst.
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9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

Verweigert die Emittentin aus den in diesem Punkt 9.3. genannten Griinden eine Zahlung von Zinsen
und/oder die Tilgung, so hat sie den Crowdinvestor umfassend Uber die Grinde dergestalt zu informieren,
dass dieser die Plausibilitéit der Verweigerung detailliert nachprafen kann.

Informations- und Kontrollrechte, Pflichten der Emittentin

Bis zur vollstéindigen Ruckzahlung aller Darlehensansprtiche durch die Emittentin, hat der Crowdinvestor
das Recht, Abschriften der jeweiligen Jahresabschlisse der Emittentin zu erhalten, und zwar spétestens vier
Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der Emittentin jedoch
spdtestens 9 Monate nach dem jeweiligen Bilanzstichtag. Die Geschdéftsfihrung der Emittentin hat die
Einhaltung dieser Fristen sicherzustellen. Der Umfang sowie Art und Form des Jahresabschlusses hat den
Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen, wie diese von den Behérden am Sitz der Emittentin definiert sind.

Jedem Crowdinvestor ist nach Feststellung des Jahresabschlusses eine Abschrift (in Form eines PDFs)
innerhalb von vier Wochen nachweislich zu tbermitteln. Diese Unterlagen werden dem Investor elektronisch
auf der Crowd-Investment Plattform oder per E-Mail (an die vom Investor im Rahmen seiner Registrierung
oder spdteren Aktualisierung auf der Plattform bekanntgegebene E-Mail-Adresse) zur Verfligung gestellt.

Der Crowdinvestor erhdlt fur jedes Geschdftsjahr der Emittentin bis zur vollstdndigen Ruckzahlung ein
jéhrliches Reporting in Form von (a) einer schriftlichen Kurzdarstellung (,one-pager*), die die wesentlichen
Ereignisse (zum Beispiel Umsatz, Personalstand, Markt, Konkurrenz, Aktivitdten (inkl. Produktentwicklung),
Marketing & Vertrieb, Forschung & Entwicklung, etc.) zusammenfasst oder (b) eines Webmeetings, in dem
Uber die wesentlichen Ereignisse berichtet wird. Die schriftlichen Reportings sind jeweils spdtestens einen
Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der Emittentin jedoch spdtestens
9 Monate nach dem jeweiligen Bilanzstichtag nachweislich an den Investor zu Ubermitteln. Die
Webmeetings sind im gleichen Zeitrahmen abzuhalten, aufzuzeichnen und an Investoren zu Gbermitteln.
Die Wahl des Reporting-Modus obliegt der Emittentin.

Der Crowdinvestor erhdlt von der Emittentin bis zur vollstéindigen Ruckzahlung aller Darlehensanspriche
aufderdem Sofortmeldungen bei Geschdftsfdllen, die far seine Anlegerstellung unmittelbar bedeutsam sind.
Als solche Geschdftsfdlle gelten insbesondere die Absicht einer Insolvenzanmeldung, Verschmelzung,
Umgrandung, Namensdnderung, Anderung des Unternehmensgegenstandes, Anderung der
Gesellschafterstruktur, sowie jede Anderung am Management.

Die in Punkt 10.1. und 10.2. genannten Rechte stehen dem Investor auch nach Kidndigung des
Nachrangdarlehens in dem zur Uberprafung der Zinsanspriche erforderlichen Umfang zu.

Die Emittentin verpflichtet sich, Ausschlttungen an Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen,
soweit die Emittentin die dafur aufzuwendende Liquidit&t nicht benétigt, um laut Cash-Flow-Planung die in
den néchsten 12 Monaten féllig werdenden (zuzuglich etwaiger mangels Erfullung der vertraglichen
Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher entsprechend vorgetragener)
Forderungen der Investoren im Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit Investoren
geschlossenen Nachrangdarlehensvertréige zu erfullen

Die Emittentin verpflichtet sich weiters, Entgeltzahlungen an Geschdftsfuhrer, die den dreifachen Betrag des
héchsten gemdR anwendbarem Kollektivvertrag geregelten Entgelts Ubersteigen, nur soweit vorzunehmen
oder zuzulassen, soweit die Emittentin die dafur aufzuwendende Liquiditét nicht bendtigt, um laut Cash-
Flow-Planung die in den néchsten 12 Monaten féllig werdenden (zuziiglich etwaiger mangels Erfillung der
vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher entsprechend
vorgetragener) Forderungen der Investoren im Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit
Investoren geschlossenen Nachrangdarlehensvertrége zu erfallen.

Pénale: FUr den Fall, dass die Emittentin eine Verpflichtung gemaf Punkt 10.6. oder 10.7. verletzt, erhéht sich
der von der Emittentin geméR diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl fur die laufende Verzinsung als
auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte fur den Zeitraum der Verletzung.
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n

[IRR

1n.2.

(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

Zusicherungen und Garantien der Emittentin

Die Emittentin haftet dem Crowdinvestor daflr, dass die im Folgenden angefuhrten Zusicherungen und
Garantien fur die Emittentin zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie fur die gesamte Laufzeit
des Vertrages nach bestem Wissen zutreffen. Falls die Emittentin Kenntnis davon erlangt, dass eine
abgegebene Zusicherung und Garantie nicht zutrifft, so hat sie 60 Tage Zeit, um den Sachverhalt soweit zu
berichtigen, dass sie neuerlich zur Abgabe der Zusicherung und Garantie fahig ist. Sollte die Emittentin den
Sachverhalt innerhalb dieser Zeit nicht berichtigen oder berichtigen kénnen, so hat sie dem Investor hiervon
unverzlglich nach Ablauf der 60-tagigen Frist per E-Mail- Mitteilung zu machen.

Die Emittentin gibt folgende Zusicherungen und Garantien ab:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

Die Emittentin ist eine nach &sterreichischem Recht ordnungsgemdR errichtete und bestehende
Kapitalgesellschaft.

Die dem Crowdinvestor zur Verflgung gestellten Dokumente, Daten und Informationen sind in
jeglicher Hinsicht zutreffend und in keiner Weise irrefihrend, jedoch sind Geschdftspléne und
zugrundeliegende Annahmen mit dem nattrlichen Risiko verbunden, dass sich Geschdfte anders
entwickeln kénnen als geplant.

Ein Jahresabschluss der Emittentin (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie, falls
gesetzlich erforderlich, der Anhang und der Lagebericht zum Jahresabschluss) wird stets mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmens, nach den Grundsdtzen ordnungsgemaRer Buchfliihrung
und unter Beachtung der einschlégigen steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Die zum jeweiligen
Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden im Jahresabschluss der Emittentin in
jedem Fall und konsequent wie in den vorangegangenen Geschdftsjahren angewendet. Alle bei
Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken, Wertminderungen und Verluste werden
durch ausreichende Abschreibungen, Wertberichtigungen und Ruckstellungen bertcksichtigt. Der
Jahresabschluss ist vollstdndig und richtig und gibt ein vollstdndiges und richtiges Bild der
wirtschaftlichen Verhdltnisse der Emittentin zum Stichtag wieder. Nach dem Stichtag auftretende
oder bekannt gewordene Umsténde der Emittentin werden, falls erforderlich, bei der Erstellung des
Jahresabschlusses bertcksichtigt.

Die Emittentin hat Subventionen und sonstige Férdermittel nur in Ubereinstimmung mit den
anwendbaren Rechtsvorschriften und unter Beachtung jeglicher behérdlichen Anordnungen,
Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen und verwendet. Derartige Mittel muissen —
insbesondere wegen dieses Vertrages — nicht zurickgezahlt werden und sind auch nicht hinfdllig.
Die Emittentin hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklérungs- und Anzeigepflichten gegentber den
Abgabenbehdérden und Sozialversicherungstréigern so erfullt, dass ihr keine Nachteile wegen der
Nichterfllung, der nicht ordentlichen oder der nicht rechtzeitigen Erflllung solcher Erkiérungs- und
Anzeigepflichten drohen.

Die Emittentin ist keinerlei aulerordentliche Verbindlichkeiten eingegangen, insbesondere keine
Verbindlichkeiten aus Versorgungszusagen (zB.. Pensionszusagen, Krankenversicherungen oder
andere freiwillige Sozialleistungen), Eventualverbindlichkeiten oder Garantievertrége, die nicht aus
dem Jahresabschluss der Emittentin ersichtlich sind. Die Emittentin hat keine Burgschaften,
Garantien oder Sachhaftungen fir Verbindlichkeiten Dritter (zB. Verpfandung von
Vermdgensgegenstdnden fur Verbindlichkeiten Dritter) Gbernommen.

Die Emittentin verfugt Uber séimtliche 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, die zur FUhrung des
Geschdftsbetriebs der Emittentin im derzeit ausgelbten Umfang sowie im Umfang des gemdfR3
Planrechnung geplanten Ausmales erforderlich sind. Diese Genehmigungen sind aufrecht und es
liegen keine Umstdénde vor, die eine RUcknahme oder den Widerruf oder eine Einschrénkung oder
sonstige Anderung der Rechtswirksamkeit oder des Geltungsumfangs dieser Genehmigungen
beflurchten lassen. Der Geschdftsbetrieb der Emittentin wird in Ubereinstimmung mit diesen
Genehmigungen sowie sdmtlichen rechtlichen Vorschriften gefuhrt. Es gibt keine unerledigten
Auflagen, Auftrége und/oder Bedingungen der Gewerbe- oder anderer Behérden und auch keine
ungenehmigten Anderungen etwaiger Betriebs- anlagen, die nicht oder nur unter Auflagen,
Auftrdgen oder Bedingungen genehmigt werden kénnen. Weiters hat die Emittentin keinen Grund zur
Annahme, dass irgendwelche Behérden in Zukunft Auflagen, Auftréige, Bedingungen und/oder
Befristungen vorschreiben kénnten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Emittentin stehen.

Seite 6 von 8



Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten

Vermogens fuhren.

Dieses Angebot kann ausschlieRlich von Personen, die inren gewdhnlichen Aufenthalt (nattrliche Person)/ Sitz
(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

1.3.  Fur den Fall, dass die Emittentin ihre Verpflichtung zur rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer
Zusicherung und Garantie gemdaR Punkt11. Verletzt, erhdéht sich der von der Emittentin gemaf diesem
Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl fur die laufende Verzinsung als auch der Verzugszinssatz) um sechs
Prozentpunkte fur den Zeitraum des Nichtvorliegens der Zusicherung und Garantie.

12. Abtretung und Aufrechnungsverbot

12.1. Die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist méglich, doch muss der
Crowdinvestor der Emittentin die Abtretung sowie die Daten des Abtretungsempféngers unverziglich nach
der Abtretung Uber eine entsprechende Mitteilung Uber die Crowd-Investment Plattform mitteilen, um
sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempféinger auf der Plattform als Crowdinvestor registriert ist. Eine
Abtretung an Personen, die nicht auf der Plattform registriert sind, ist ausgeschlossen und nicht zul@ssig.
Nach erfolgter Abtretung hat die Emittentin das Recht und die Pflicht, Zahlungen ausschlielich auf die ihr
gemdR der vorgenannten Mitteilung Uber die Plattform genannte Kontoverbindung des
Abtretungsempfdngers schuldbefreiend zu leisten.

12.2.  Eine teilweise Abtretung von Ansprichen aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist nur méglich,
wenn Zinsanspriche gemeinsam mit Ansprichen auf Rickzahlung eines Nachrangdarlehensbetrages
abgetreten werden und wenn Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest EUR 500,00
oder einem Vielfachen davon erfolgen sollen.

12.3.  Der Investor ist hiermit ausdrucklich dartber aufgekldart, dass die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag
erschwert ist, weil zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen Finanzinstruments kein Sekunddrmarkt
dafur existiert und kein Kurswert gebildet werden kann.

12.4.  Etwaige Anspriche des Crowdinvestors kénnen von der Emittentin nicht durch Aufrechnung erfullt werden,
eine etwaige Aufrechnung durch die Emittentin wird daher ausdricklich ausgeschlossen.

13.  Vertraulichkeit und Geheimhaltung

13.1. Der Inhalt dieses Vertrags sowie alle dem Crowdinvestor zugdnglich gemachten vertraulichen
Informationen oder sonstige Betriebs- und Geschdftsgeheimnisse betreffend die Emittentin, deren
Technologien, gewerblichen Schutzrechte, geistiges Eigentum und Know-How, Mitarbeiter, Kunden oder
Kooperationspartner, (nachfolgend ,vertrauliche Informationen” genannt) sind vom Crowdinvestor streng
geheim zu halten und durfen von ihm ohne die vorherige Zustimmung der Emittentin Dritten gegentber
nicht offengelegt werden. Der Crowdinvestor darf vertrauliche Informationen im Ubrigen nur fur die Zwecke
dieses Vertrags, insbesondere nicht fUr eigene oder fremde Wettbewerbszwecke verwerten. Die
Vertraulichkeitsverpflichtung gemaf Satz 1 gilt nicht, soweit

(a). die Parteien eine Offenlegung vereinbart haben;

(o). die Offenlegung in diesem Vertrag vorgesehen oder zur Durchflihrung dieses Vertrags erforderlich
ist;

(c). die Offenlegung gegenuber Angestellten oder zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten
Beratern des Investors erfolgt;

(d). die Offenlegung zur Erflllung gesetzlicher Offenlegungs- oder Informationspflichten oder
behérdlicher Anordnungen zwingend erforderlich ist.

Nicht als vertrauliche Informationen gelten solche Informationen, die
(a).  demInvestor zum Zeitpunkt Offenlegung durch die Gesellschaft bereits nachweislich bekannt waren;

(b). ohne Verletzung einer vertraglichen oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtung allgemein
offentlich bekannt sind oder werden;

(c). der Investor von einem Dritten nachweislich rechtmdRig ohne VerstoR gegen vertragliche oder
gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen erhalten hat.
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13.2.  Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit gelten fir einen Zeitraum von zwei Jahren ab Vertragsbeendigung
fort.

14. Schlussbestimmungen

14..  Die Emittentin und der Investor bestétigen, alle Angaben im Vertrag, am Angebotsschreiben oder auf der
Plattform gewissenhaft und wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpflichten sich, allféllige Anderungen
wechselseitig umgehend bekannt zu geben.

142.  Auf diesen Vertrag und alle Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin und dem Investor ist materielles
Osterreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts
anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden keine Anwendung. Ist der Investor ein
Verbraucher im Sinne des &sterreichischen Konsumentenschutzgesetzes, so richtet sich das anwendbare
materielle Recht nach den gesetzlichen Bestimmungen.

14.3.  Gerichtsstand ist der Sitz der Emittentin. FUr Verbraucher gilt das flr ihren Wohnsitz zustéindige Gericht als
Gerichtsstand.

14.4.  Anderungen oder Ergdnzungen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt
auch far einen etwaigen Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden aufterhalb dieses
Vertrages nicht getroffen.

145. Der Investor stimmt ausdricklich zu, dass sédmtliche seiner auf der Plattform registrierten Daten vom
Betreiber der Plattform an die Emittentin fir Zwecke der Annahme dieses Angebots und der Umsetzung und
Gestionierung dieses Darlehensvertrags Ubermittelt werden darfen.

3 3k 3k 3k 3k %k ok
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Abschnitt Il — Darlehensvertrag mit Zinszahlungen in Gutscheinen

[Der Rest der Seite bleibt frei — es folgt der Musterdarlehensvertrag mit Zinszahlungen in
Gutscheinen]



Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten

Vermogens fuhren.

Dieses Angebot kann ausschlieRlich von Personen, die inren gewdhnlichen Aufenthalt (nattrliche Person)/ Sitz
(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

ANGEBOT
eines Crowdinvestors
zur Gewdhrung eines Nachrangdarlehens

an

FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG
FN 154675 p
WalcherstraRe 1A, Stiege C2, Top 6.04, 1020 Wien

(nachfolgend "Emittentin" genannt)

Das Angebot des Crowdinvestors wird durch Eingabe des Darlehensbetrags tber die Crowdinvestmentplattform
https://www.fmtg-investat (in der Folge die Crowd-Investment Plattform) und durch das Anklicken des
Bestatigungsbutton gestellt. Der Darlehensbetrag (die ,Darlehensvaluta”) wird als Nachrangdarlehen gewdhrt.
Dem Crowdinvestor wird die Angebotsstellung auf die von ihm bekanntgegebene E-Mail-Adresse bestétigt. Das
Angebot des Crowdinvestors ist Teil einer Reihe von mehreren Crowdinvestoren im Rahmen der Zeichnungsfirst
angebotenen Nachrangdarlehen.

Die Emittentin ist nicht zur Annahme dieser derart gestellten Angebote verpflichtet. Die Aufnahme des
Nachrangdarlehens durch die Emittentin héingt unter anderem vom Erreichen der Fundingschwelle ab. Die
Angebotsannahme durch die Emittentin erfolgt durch elektronische Versténdigung Uber die Crowdinvesting
Plattform und/oder E-Mail. Hieriber wird ein persondalisierte Investitionsbestatigung ausgestellt. Der
Darlehensvertrag wird nicht personalisiert ausgestellit.

Mit dem Angebot wird der Abschluss eines Nachrangdarlehensvertrags mit nachfolgendem Inhalt angeboten:

1. Zusammenfassung der Konditionen

Darlehensvaluta wird auf der Crowd-Investing Zinszahlungstermine 31.3. und 30.9. eines jeden Jahres
Plattform eingegeben, (nicht Tilgung) bis zum Laufzeitende. Die erste
bestdatigt und dargestellt Zinszahlung erfolgt am 31.03.2027

(mind. EUR 500 oder ein ganzes
Vielfaches davon)

Zinssatz 7,25% p.a. (Zinszahlung in Funding-Schwelle EUR 300.000 (Euro
Wertgutscheinen It. Pkt. 5.2.) dreihunderttausend)
Zeichnungsfristbeginn | ab 14.04.2026 Zeichnungsfristende am 14.06.2026 um maximal 28

Tage verlangerbar

Laufzeitende und am 30.09.2031 Funding-Limit maximal EUR 18.000.000,00 (Euro
Tilgungstermin achtzehn Millionen)

2. Rechtsverhdltnisse, Risikohinweis und Zahlungsdienstleister

2.1 Bei der Emittentin handelt es sich um eine Aktiengesellschaft nach ésterreichischem Recht mit dem Sitz in
Wien eingetragen im  Firmenbuch des Handelsgericht Wien unter FN154675p. Der
Unternehmensgegenstand der Emittentin ist auf der Crowd-Investment Plattform néher beschrieben.

2.2. Das Stammkapital der Emittentin betréigt EUR 70.000,00 und ist zur Gdnze eingezahlt und stellt sich am
heutigen Tag folgendermaRen dar:
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

w

3.2

3.3.

4.2.

(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

Gesellschafter Quote

MARIA s.r.l. 36,84 %
THE ANTON s.rll 36,84 %
GFM sur.l. 26,32 %

Die Crowd-Investment Plattform wird von der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH, FN 477829 s (in der
Folge ,CONDA"), als Betreiber im Sinne des § 2 Z 5 AltFG betrieben. Fur die Nutzung der Crowd-Investment
Plattform gelten die Allgemeinen Geschdftsbedingungen und Datenschutzerklérungen von CONDA. Welche
dem Crowdinvestor auf der Crowd-Investment Plattform zur Verfigung gestellt werden. CONDA ist nicht
Vertragspartei dieses Nachrangdarlehensvertrags.

Die Angebotsstellung an die Emittentin von Personen, die ihren Sitz, Wohnsitz und gewoéhnlichen Aufenthalt
in einem Land auRerhalb Osterreichs haben, ist unzuldssig.

Dem Crowdinvestor ist bewusst, dass die Gewdhrung des NACHRANGDARLEHENS NICHT NUR CHANCEN,
SONDERN AUCH RISIKEN, BIS HIN ZU EINEM MOGLICHEN TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT SICH BRINGT. ES
SOLLEN DAHER NUR INVESTOREN ENTSPRECHENDE ANGEBOTE ZUR GEWAHRUNG EINES NACHRANGDARLEHENS
ABGEBEN, DIE EINEN TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN BETRAGS VERKRAFTEN KONNEN UND WIRTSCHAFTLICH
NICHT AUF ENTSPRECHENDE RUCKFLUSSE AUS DEM INVESTMENT ANGEWIESEN SIND.

Zahlungsdienstleister und Wallet: Die Zahlungen aus und im Zusammenhang mit diesem
Nachrangdarlehensvertrag erfolgen Uber den Zahlungsdienstleister secupay AG (Aktiengesellschaft),
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 27612, mit Sitz in GoethestraRe 6, 01896
Pulsnitz, Deutschland, welcher Uber ein Bankkonto mit dem IBAN DE75850400611006218193, BIC COBADEFFXXX
bei der Commerzbank AG, Commerzbank CC Dresden, Dr. Kilz-Ring 12, 01067 Dresden, sémtliche Zahlungen
treuhéndig fur den Crowdinvestor und die Emittentin verwahrt und abwickelt. Die Allgemeinen
Geschdftsbedingungen von secupay AG sind auf der Crowd-Investment Plattform veroéffentlicht.

Vertragsgegenstand

Die Emittentin beabsichtigt zum Zweck der Finanzierung des auf der Crowd-Investment Plattform néher
beschriebenen Projekts (das ,Projekt”) qualifiziert nachrangige (siehe Punkt 9. zu den insolvenzrechtlichen
Folgen und auch Punkt 2.5. zum Risiko des Totalverlusts) Darlehen (kurz ,Nachrangdarlehen")
aufzunehmen. Zu diesem Zweck ladt die Emittentin Crowdinvestoren Uber eine oder mehrere Crowd-
Investment Plattformen ein, sich fUr ein solches Nachrangdarlehen zu interessieren und ein Angebot zur
Gewdhrung eines Nachrangdarlehens an die Emittentin zu stellen. Das Nachrangdarlehen ist Teil mehrerer
durch weitere Crowdinvestoren gewdhrte Nachrangdarlehen.

Der Crowdinvestor gewdhrt nach den Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrags ein nachrangiges,
unbesichertes Darlehen in der Gber die Crowd-Investment Plattform ausgewdhlten bzw. oben angeflihrten
Hohe (die ,Darlehensvaluta”). Sémtliche Nachrangdarlehen bilden eine Einheit, soweit und sofern sie im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem gegensténdlichen Projekt stehen.

Der Crowdinvestor wird zeitgleich mit der Angebotsstellung an die Emittentin die Darlehensvaluta
vollstdndig und frei von Abzigen durch die auf der Crowd-Investment Plattform eingerichtete
Bezahlfunktion oder durch Uberweisung auf das auf der Website angegeben Bankkonto bezahlen. Es
besteht keine NACHSCHUSSPFLICHT fur den Crowdinvestor.

Dauer, Riickzahlungssperre und Tilgung, vorzeitige Tilgung

Fur das Nachrangdarlehen wird eine Laufzeit gemaR Punkt 1. vereinbart (die ,Laufzeit”). Es besteht kein
ordentliches Klindigungsrecht des Crowdinvestors. Zu einer allfélligen vorzeitigen Beendigung siehe Punkt 7.
Die Laufzeit beginnt mit dem Tag der Annahme durch die Emittentin, frihestens jedoch mit Bezahlung der
Darlehensvaluta durch den Crowdinvestor.

Das Nachrangdarlehen wird gemd&fR Punkt 1. ab dem dort genannten Datum und zu den dort genannten
Termin(en) zurtickbezahlt und zu dem(n) dort genannten Zahlungstermin(en) féllig.
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4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

51

5.2.

5.3.

5.4.

(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

Ruckzahlungssperre: Der Crowdinvestor kann die Ruckzahlung samt den darauf entfallenden Zinsen nicht
fordern, solange die Emittentin die Voraussetzungen nach Punkt 9.3. nicht erfullt: némlich erfolgt keine
RUckzahlung, wenn unter Berlcksichtigung sémtlicher gewdahrten (auch) nachrangigen Forderungen, eine
materielle Insolvenz vorliegt (Zahlungsunfahigkeit oder Uberschuldung) und/oder ein negatives
Eigenkapital der Emittentin ausgewiesen ist und/oder bei Zahlung vorliegen wirde.

Fahrt die Ruckzahlungssperre nach Punkt 4.3. dazu, dass Ruck- oder Zinszahlungen nicht bezahlt werden,
sind diese zum né&chsten moéglichen Tilgungstermin zurtickzuzahlen oder sofern keine Tilgungstermine mehr
vorgesehen sind, wenn die Ruckzahlungssperre nach Punkt 4.3. beseitigt ist. Die nicht bezahlte(n)
Tilgungsrate(n) sind Teil des offenen Darlehensbetrags, der der fortlaufenden Verzinsung nach MaRgabe
von Punkt 5. unterliegt.

Die Tilgung des Nachrangdarlehens samt Zinsen erfolgt auf das auf der Internetplattform eingerichtete und
vom Zahlungsdienstleister verwaltete Investorenkonto (auch ,Wallet”) oder auf das vom Crowdinvestor auf
der Website angegeben Bankkonto.

Vorzeitige Rickzahlung: die Emittentin ist berechtigt (vorbehaltlich einer allfélligen Rickzahlungssperre
nach Punkt 4.3.), den Darlehensbetrag auch vor dem Ende der Laufzeit des Nachrangdarlehens jeweils zu
einem Zinszahlungstermin gemaf Punkt 1. samt aller bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufener und nicht
bezahlter Zinsen auf das vom Crowdinvestor im Rahmen seiner Registrierung auf der Plattform oder im
Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto oder auf sein Wallet an den Investor vorzeitig und
vollstéindig zurlckzuzahlen. Mit Vertragserflllung seitens der Emittentin ist dieser Vertrag vorzeitig
gekundigt. Die Emittentin ist verpflichtet, die Absicht zur vorzeitigen und vollsténdigen Ruckzahlung des
offenen Saldos des Darlehensbetrags schriftich und zumindest 60 Tage im Voraus dem Investor
elektronisch auf der Plattform oder per E-Mail (an die vom Investor im Rahmen seiner Registrierung oder
spdteren Aktualisierung auf der Plattform bekanntgegebene E-Mail-Adresse) mitzuteilen.

Zinsen und Zinszahlung

Verzinsung: der offene Darlehensbetrag wird mit dem Zinssatz gemdaf Punkt 1. verzinst. Die Verzinsung
beginnt mit Annahme des Angebots durch die Emittentin. Wird das Angebot und/oder der Vertrag
widerrufen oder erfolgt ein Rucktritt, kommt es zu keiner Verzinsung. Die Berechnung der Zinsen erfolgt nach
der Eurozinsmethode act/360 und wird kaufmannisch auf die zweite Nachkommastelle genau gerundet.
Dies bedeutet, dass die Zinstage kalendergenau ermittelt werden und der Berechnung 360 Tage fur das
Zinsjahr zugrunde gelegt werden.

Zinsen sind jeweils zu den in Punkt 1. angefuhrten Zinszahlungsterminen (eines jeden Kalenderjahres) sowie
zum Ende der Laufzeit zur Zahlung fdllig. Zinszahlungen werden von der Emittentin in Form von
Wertgutscheinen fur Waren und Dienstleistungen der Falkensteiner Hotels & Residences (aktuelle Hotels
einsehbar unter www.falkensteiner.com) geleistet. Die Emittentin leistet die Zinszahlung mit
schuldbefreiender Wirkung, indem ein Wertgutschein in Hohe der félligen Zinsen in das persénliche Portal
des Crowdinvestors unter https://investors.falkensteiner.com gebucht wird. Geleistete Wertgutscheine
entfalten im Umfang ihres Nennwerts in Euro schuldbefreiende Wirkung, soweit sie flr eine Dauer von 30
Jahren ab dem Ausstellungstermin zur Einldsung gegen Waren oder Dienstleistungen glltig sind. Ein
Anspruch auf Barabfindung besteht flr den Crowd-Investor nicht.

Far Zinszahlungen gilt die Ruckzahlungssperre nach 4.3.

Verzugszinsen: FUr den Fall des Verzugs von fdlligen Betréigen (Zinsen oder Tilgungen) gemaR diesem
Vertrag schuldet die Emittentin dem Investor Verzugszinsen in Héhe von 12% p.a. auf den félligen Betrag,
berechnet nach der Eurozinsmethode act/360. Die Betréige werden kaufmdnnisch auf die zweite
Nachkommastelle genau gerundet. Verzugszinsen gelten auch, solange die Emittentin einen Beleg fur die
Verweigerung der Zinszahlung gemaf3 Punkt 9.4. schuldig bleibt. Verzugszinsen werden in Euro geleistet und
nicht in Form von Wertgutscheinen.

Kein Verzug ist, wenn die Zahlungsvoraussetzungen nach Punkt 9.4. nicht vorliegen.

Zeichnungsfrist | Annahmevorbehalt [ Auflésende Bedingung
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Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten
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6.1

6.2.

6.3.

6.4.

71

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

9.2.

(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

Die Emittentin ist berechtigt im Zeitraum der Zeichnungsfrist Angebote von Crowdinvestoren anzunehmen.
Die Emittentin behdlt sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist bis zur in Punktl. genannten
Verléingerungsoptionsfrist zu verléingern. Der Crowdinvestor ist — vorbehaltlich gesetzlicher Ricktrittsrechte
— bis zur allenfalls verléingerten Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden.

Die Emittentin ist nicht verpflichtet das Angebot des Crowdinvestors anzunehmen. Die Emittentin wird das
Angebot insbesondere ablehnen, wenn der Crowdinvestor seinen gewéhnlichen Aufenthalt auf3erhalb
Osterreichs hat (siehe dazu auch Punkt2.4.) oder der Crowdinvestor aufgrund von gesetzlichen
Investorenschutzbestimmungen nicht investieren durfte.

Das Angebot des Crowdinvestors ist auflésend bedingt mit dem Nicht-Erreichen der Funding-Schwelle bis
zum Ende der — allenfalls verléngerten — Zeichnungsfrist oder deren Unterschreiten aufgrund von erfolgten
Rucktritten oder Widerrufen von Crowdinvestoren.

Nimmt die Emittentin das Angebot des Crowdinvestors an, wird die Darlehensvaluta an die Emittentin Gber
einen Zahlungsdienstleister ausgezahlt.

Keine ordentliche Kiindigung [ Vorzeitige Kiindigung
Es besteht kein ordentliches Kindigungsrecht des Crowdinvestors.
Der Crowdinvestor hat ein auf3erordentliches, fristloses Kiindigungsrecht insbesondere flr den Fall, dass

() die Emittentin wesentliche Pflichten aus diesem Nachrangdarlehnsvertrag verletzt und diese
Verletzung nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist (welche vom Crowdinvestor oder
stellvertretend fur diesen vom Plattformbetreiber gesetzt wird) nicht behebt;

() die Emittentin einen wesentlichen betriebsnotwendigen Vermégensgegenstand (beispielsweise eine
wesentliche Marke oder ein wesentliches Patent), aus welchem Grund auch immer verduRert oder
auch nur einzelne Rechte daran abtritt und infolgedessen den Vermégensgegenstand zur Génze oder
zu einem wesentlichen Teil nicht mehr nutzen kann;

(m) sonstige Grunde vorliegen, die eine Aufrechthaltung des gegensténdlichen Vertrages unzumutbar
machen.

Die Verschlechterung der Finanz- und Vermdégenslage der Emittentin ist kein wichtiger Grund, der zur
auflerordentlichen Kindigung berechtigt.

Eine aulerordentliche Kuandigung kann unverziglich, ldngstens jedoch binnen 8 Wochen nach
Bekanntwerden des Kundigungsgrundes ausgesprochen werden. Erfolgte aulRerordentliche Kindigungen
sind zusatzlich an die Betreiberin der Plattform mitzuteilen.

Rucktrittsrecht:

Ist der Crowdinvestor Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er ab Annahme des
Angebots durch die Emittentin das Recht, binnen 14 Tagen von dem solcherart geschlossenen
Darlehensvertrag zurlckzutreten. Im Fall eines Rucktritts ist der vom Investor bezahlte Darlehensbetrag
binnen zwei Wochen ab Zugang der Rucktrittserkl@rung bei der Emittentin ohne Gewdhrung einer
Zinszahlung an den Investor auf das vom Investor auf der Plattform bekanntgegebene Bankkonto
zurlckzuzahlen.

Der RUcktritt kann unter anderem via der Crowd-Investment Plattform oder gegenuber der Emittentin unter
supportfmtg@conda.at erkldrt werden.

Qualifizierte Nachrangklausel

Der Crowdinvestor tritt fir den Fall der Insolvenz mit seinen Forderungen unwiderruflich im Rang hinter
sémtliche Forderungen gegenwartiger und zukUnftiger anderer Gléaubiger (mit Ausnahme der Glaubiger,
die ebenfalls einen Rangricktritt erklért haben) zuriick.

Der Crowdinvestor erkldrt, dass er gemdf § 67 Abs 3 &sterreichische Insolvenzordnung die Befriedigung
seiner Forderungen aus diesem Nachrangdarlehensvertrag erst nach Beseitigung eines negativen
Eigenkapitals (§ 225 Abs 1 &sterreichisches UGB) oder im Fall der Liquidation nach Befriedigung aller
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9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

Glaubiger begehrt und dass aufgrund dieser Verbindlichkeiten der Emittentin kein Insolvenzverfahren
eroffnet zu werden braucht.

Aufgrund der Nachrangigkeit gemd&R Punkt 9.2. erfolgen Zahlungen durch die Emittentin nur, wenn ein
positives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung der jeweils fdlligen Betrdge keine Insolvenz der
Emittentin bewirken wirde; werden féllige Betrége aufgrund solcher Einschréinkung nicht ausbezahlt, erfolgt
die Auszahlung jeweils zum ndchstmdéglichen Zahlungstermin und wird bis dahin mit dem in Punkt 1
genannten Zinssatz verzinst.

Verweigert die Emittentin aus den in diesem Punkt 9.3 genannten Grinden eine Zahlung von Zinsen
und/oder die Tilgung, so hat sie den Crowdinvestor umfassend Uber die Grinde dergestalt zu informieren,
dass dieser die Plausibilitéit der Verweigerung detailliert nachprafen kann.

Informations- und Kontrollrechte, Pflichten der Emittentin

Bis zur vollstéindigen Ruckzahlung aller Darlehensanspriiche durch die Emittentin, hat der Crowdinvestor
das Recht, Abschriften der jeweiligen Jahresabschlisse der Emittentin zu erhalten, und zwar spétestens vier
Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der Emittentin jedoch
spdtestens 9 Monate nach dem jeweiligen Bilanzstichtag. Die GeschdéftsfiUhrung der Emittentin hat die
Einhaltung dieser Fristen sicherzustellen. Der Umfang sowie Art und Form des Jahresabschlusses hat den
Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen, wie diese von den Behérden am Sitz der Emittentin definiert sind.

Jedem Crowdinvestor ist nach Feststellung des Jahresabschlusses eine Abschrift (in Form eines PDFs)
innerhalb von vier Wochen nachweislich zu tbermitteln. Diese Unterlagen werden dem Investor elektronisch
auf der Crowd-Investment Plattform oder per E-Mail (an die vom Investor im Rahmen seiner Registrierung
oder spdteren Aktualisierung auf der Plattform bekanntgegebene E-Mail-Adresse) zur Verfigung gestellt.

Der Crowdinvestor erhdlt fur jedes Geschdftsjahr der Emittentin bis zur vollstdndigen Ruckzahlung ein
jéhrliches Reporting in Form von (a) einer schriftlichen Kurzdarstellung (,one-pager), die die wesentlichen
Ereignisse (zum Beispiel Umsatz, Personalstand, Markt, Konkurrenz, Aktivitaten (inkl. Produktentwicklung),
Marketing & Vertrieb, Forschung & Entwicklung, etc.) zusammenfasst oder (b) eines Webmeetings, in dem
Uber die wesentlichen Ereignisse berichtet wird. Die schriftlichen Reportings sind jeweils spdtestens einen
Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der Emittentin jedoch spétestens
9 Monate nach dem jeweiligen Bilanzstichtag nachweislich an den Investor zu Ubermitteln. Die
Webmeetings sind im gleichen Zeitrahmen abzuhalten, aufzuzeichnen und an Investoren zu Ubermitteln.
Die Wahl des Reporting-Modus obliegt der Emittentin.

Der Crowdinvestor erhdlt von der Emittentin bis zur vollstéindigen Ruckzahlung aller Darlehensanspriche
aufderdem Sofortmeldungen bei Geschdftsfdllen, die fur seine Anlegerstellung unmittelbar bedeutsam sind.
Als solche Geschdftsfdlle gelten insbesondere die Absicht einer Insolvenzanmeldung, Verschmelzung,
Umgrandung, Namensdnderung, Anderung des Unternehmensgegenstandes, Anderung der
Gesellschafterstruktur, sowie jede Anderung am Management.

Die in Punkt 10.1. und 10.2. genannten Rechte stehen dem Investor auch nach Kidndigung des
Nachrangdarlehens in dem zur Uberprifung der Zinsanspruiche erforderlichen Umfang zu.

Die Emittentin verpflichtet sich, Ausschattungen an Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen,
soweit die Emittentin die dafur aufzuwendende Liquidit&t nicht benétigt, um laut Cash-Flow-Planung die in
den ndchsten 12 Monaten fallig werdenden (zuztglich etwaiger mangels Erfullung der vertraglichen
Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher entsprechend vorgetragener)
Forderungen der Investoren im Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit Investoren
geschlossenen Nachrangdarlehensvertréige zu erfullen

Die Emittentin verpflichtet sich weiters, Entgeltzahlungen an Geschdftsfuhrer, die den dreifachen Betrag des
héchsten gemdR anwendbarem Kollektivvertrag geregelten Entgelts Ubersteigen, nur soweit vorzunehmen
oder zuzulassen, soweit die Emittentin die dafur aufzuwendende Liquiditét nicht bendtigt, um laut Cash-
Flow-Planung die in den néchsten 12 Monaten féllig werdenden (zuziiglich etwaiger mangels Erfallung der
vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher entsprechend
vorgetragener) Forderungen der Investoren im Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit
Investoren geschlossenen Nachrangdarlehensvertrége zu erfallen.
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(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

10.8.  Ponale: FUr den Fall, dass die Emittentin eine Verpflichtung gemdaf Punkt 10.6. oder 10.7. verletzt, erhéht sich
der von der Emittentin geméR diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl fur die laufende Verzinsung als
auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte fur den Zeitraum der Verletzung.

1.  Zusicherungen und Garantien der Emittentin

1L Die Emittentin haftet dem Crowdinvestor daflr, dass die im Folgenden angefuhrten Zusicherungen und
Garantien fur die Emittentin zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie fur die gesamte Laufzeit
des Vertrages nach bestem Wissen zutreffen. Falls die Emittentin Kenntnis davon erlangt, dass eine
abgegebene Zusicherung und Garantie nicht zutrifft, so hat sie 60 Tage Zeit, um den Sachverhalt soweit zu
berichtigen, dass sie neuerlich zur Abgabe der Zusicherung und Garantie fahig ist. Sollte die Emittentin den
Sachverhalt innerhalb dieser Zeit nicht berichtigen oder berichtigen kénnen, so hat sie dem Investor hiervon
unverzlglich nach Ablauf der 60-tagigen Frist per E-Mail- Mitteilung zu machen.

1n.2. Die Emittentin gibt folgende Zusicherungen und Garantien ab:

(a) Die Emittentin ist eine nach &sterreichischem Recht ordnungsgemdR errichtete und bestehende
Kapitalgesellschaft.

(b) Die dem Crowdinvestor zur Verflgung gestellten Dokumente, Daten und Informationen sind in
jeglicher Hinsicht zutreffend und in keiner Weise irrefihrend, jedoch sind Geschdftspléne und
zugrundeliegende Annahmen mit dem nattrlichen Risiko verbunden, dass sich Geschdfte anders
entwickeln kénnen als geplant.

(c) Ein Jahresabschluss der Emittentin (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie, falls
gesetzlich erforderlich, der Anhang und der Lagebericht zum Jahresabschluss) wird stets mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmens, nach den Grundsdtzen ordnungsgemaRer Buchflihrung
und unter Beachtung der einschldgigen steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Die zum jeweiligen
Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden im Jahresabschluss der Emittentin in
jedem Fall und konsequent wie in den vorangegangenen Geschdftsjahren angewendet. Alle bei
Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken, Wertminderungen und Verluste werden
durch ausreichende Abschreibungen, Wertberichtigungen und Ruckstellungen bertcksichtigt. Der
Jahresabschluss ist vollstdndig und richtig und gibt ein vollstdndiges und richtiges Bild der
wirtschaftlichen Verhdltnisse der Emittentin zum Stichtag wieder. Nach dem Stichtag auftretende
oder bekannt gewordene Umsténde der Emittentin werden, falls erforderlich, bei der Erstellung des
Jahresabschlusses bertcksichtigt.

(d) Die Emittentin hat Subventionen und sonstige Férdermittel nur in Ubereinstimmung mit den
anwendbaren Rechtsvorschriften und unter Beachtung jeglicher behérdlichen Anordnungen,
Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen und verwendet. Derartige Mittel muissen —
insbesondere wegen dieses Vertrages — nicht zuriickgezahlt werden und sind auch nicht hinfdllig.

(e) Die Emittentin hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklérungs- und Anzeigepflichten gegentber den
Abgabenbehdérden und Sozialversicherungstréigern so erfullt, dass ihr keine Nachteile wegen der
Nichterfillung, der nicht ordentlichen oder der nicht rechtzeitigen Erflllung solcher Erkiérungs- und
Anzeigepflichten drohen.

(f) Die Emittentin ist keinerlei aulerordentliche Verbindlichkeiten eingegangen, insbesondere keine
Verbindlichkeiten aus Versorgungszusagen (zB.. Pensionszusagen, Krankenversicherungen oder
andere freiwillige Sozialleistungen), Eventualverbindlichkeiten oder Garantievertrage, die nicht aus
dem Jahresabschluss der Emittentin ersichtlich sind. Die Emittentin hat keine Burgschaften,
Garantien oder Sachhaftungen fir Verbindlichkeiten Dritter (zB. Verpfandung von
Vermdgensgegenstdnden fur Verbindlichkeiten Dritter) Gbernommen.

(9) Die Emittentin verfugt Uber séimtliche 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, die zur FUhrung des
Geschdftsbetriebs der Emittentin im derzeit ausgelbten Umfang sowie im Umfang des gemdR
Planrechnung geplanten Ausmales erforderlich sind. Diese Genehmigungen sind aufrecht und es
liegen keine Umstdénde vor, die eine RUcknahme oder den Widerruf oder eine Einschrénkung oder
sonstige Anderung der Rechtswirksamkeit oder des Geltungsumfangs dieser Genehmigungen
beflrchten lassen. Der Geschdftsbetrieb der Emittentin wird in Ubereinstimmung mit diesen
Genehmigungen sowie sémtlichen rechtlichen Vorschriften gefuhrt. Es gibt keine unerledigten
Auflagen, Auftrége und/oder Bedingungen der Gewerbe- oder anderer Behérden und auch keine
ungenehmigten Anderungen etwaiger Betriebs- anlagen, die nicht oder nur unter Auflagen,
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Auftrégen oder Bedingungen genehmigt werden kénnen. Weiters hat die Emittentin keinen Grund zur
Annahme, dass irgendwelche Behérden in Zukunft Auflagen, Auftrége, Bedingungen und/oder
Befristungen vorschreiben kénnten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Emittentin stehen.

1n.3. Far den Fall, dass die Emittentin ihre Verpflichtung zur rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer
Zusicherung und Garantie gemdaR Punkt 1. Verletzt, erhdht sich der von der Emittentin gemadf diesem
Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl fur die laufende Verzinsung als auch der Verzugszinssatz) um sechs
Prozentpunkte flr den Zeitraum des Nichtvorliegens der Zusicherung und Garantie.

12. Abtretung und Aufrechnungsverbot

12.1. Die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist méglich, doch muss der
Crowdinvestor der Emittentin die Abtretung sowie die Daten des Abtretungsempféngers unverziglich nach
der Abtretung Uber eine entsprechende Mitteilung Uber die Crowd-Investment Plattform mitteilen, um
sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempfénger auf der Plattform als Crowdinvestor registriert ist. Eine
Abtretung an Personen, die nicht auf der Plattform registriert sind, ist ausgeschlossen und nicht zuldssig.
Nach erfolgter Abtretung hat die Emittentin das Recht und die Pflicht, Zahlungen ausschlielich auf die ihr
gemdR der vorgenannten Mitteilung Uber die Plattform genannte Kontoverbindung des
Abtretungsempfdngers schuldbefreiend zu leisten.

12.2.  Eine teilweise Abtretung von Ansprichen aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist nur méglich,
wenn Zinsanspriiche gemeinsam mit Ansprichen auf Ruckzahlung eines Nachrangdarlehensbetrages
abgetreten werden und wenn Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest EUR 500,00
oder einem Vielfachen davon erfolgen sollen.

12.3.  Der Investor ist hiermit ausdrtcklich dariber aufgeklért, dass die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag
erschwert ist, weil zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen Finanzinstruments kein Sekunddrmarkt
dafur existiert und kein Kurswert gebildet werden kann.

12.4.  Etwaige Anspriche des Crowdinvestors kénnen von der Emittentin nicht durch Aufrechnung erfullt werden,
eine etwaige Aufrechnung durch die Emittentin wird daher ausdricklich ausgeschlossen.

13. Vertraulichkeit und Geheimhaltung

13.1. Der Inhalt dieses Vertrags sowie alle dem Crowdinvestor zugdnglich gemachten vertraulichen
Informationen oder sonstige Betriebs- und Geschdftsgeheimnisse betreffend die Emittentin, deren
Technologien, gewerblichen Schutzrechte, geistiges Eigentum und Know-How, Mitarbeiter, Kunden oder
Kooperationspartner, (nachfolgend ,vertrauliche Informationen” genannt) sind vom Crowdinvestor streng
geheim zu halten und durfen von ihm ohne die vorherige Zustimmung der Emittentin Dritten gegentber
nicht offengelegt werden. Der Crowdinvestor darf vertrauliche Informationen im Ubrigen nur fur die Zwecke
dieses Vertrags, insbesondere nicht fUr eigene oder fremde Wettbewerbszwecke verwerten. Die
Vertraulichkeitsverpflichtung gemaf Satz 1 gilt nicht, soweit

(a). die Parteien eine Offenlegung vereinbart haben;

(o). die Offenlegung in diesem Vertrag vorgesehen oder zur Durchflihrung dieses Vertrags erforderlich
ist;

(c). die Offenlegung gegenuber Angestellten oder zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten
Beratern des Investors erfolgt;

(d). die Offenlegung zur Erflllung gesetzlicher Offenlegungs- oder Informationspflichten oder
behérdlicher Anordnungen zwingend erforderlich ist.

Nicht als vertrauliche Informationen gelten solche Informationen, die
(a).  dem Investor zum Zeitpunkt Offenlegung durch die Gesellschaft bereits nachweislich bekannt waren;

(b). ohne Verletzung einer vertraglichen oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtung allgemein
offentlich bekannt sind oder werden;

(c). der Investor von einem Dritten nachweislich rechtmdRig ohne VerstoR gegen vertragliche oder
gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen erhalten hat.
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Der Erwerb dieser Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstandigen Verlust des eingesetzten

Vermogens fuhren.

Dieses Angebot kann ausschlieRlich von Personen, die inren gewdhnlichen Aufenthalt (nattrliche Person)/ Sitz
(juristische Person) in Osterreich haben, gestellt werden.

13.2.  Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit gelten fir einen Zeitraum von zwei Jahren ab Vertragsbeendigung
fort.

14. Schlussbestimmungen

14..  Die Emittentin und der Investor bestétigen, alle Angaben im Vertrag, am Angebotsschreiben oder auf der
Plattform gewissenhaft und wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpflichten sich, allféllige Anderungen
wechselseitig umgehend bekannt zu geben.

142.  Auf diesen Vertrag und alle Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin und dem Investor ist materielles
Osterreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts
anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden keine Anwendung. Ist der Investor ein
Verbraucher im Sinne des &sterreichischen Konsumentenschutzgesetzes, so richtet sich das anwendbare
materielle Recht nach den gesetzlichen Bestimmungen.

14.3.  Gerichtsstand ist der Sitz der Emittentin. Flr Verbraucher gilt das fur ihnren Wohnsitz zusténdige Gericht als
Gerichtsstand.

14.4.  Anderungen oder Ergdnzungen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt
auch far einen etwaigen Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden aufterhalb dieses
Vertrages nicht getroffen.

145. Der Investor stimmt ausdricklich zu, dass sédmtliche seiner auf der Plattform registrierten Daten vom
Betreiber der Plattform an die Emittentin far Zwecke der Annahme dieses Angebots und der Umsetzung und
Gestionierung dieses Darlehensvertrags Ubermittelt werden darfen.

3 3k 3k 3k 3k %k %k
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	8.1. Ist der Crowdinvestor Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er ab Annahme des Angebots durch die Emittentin das Recht, binnen 14 Tagen von dem solcherart geschlossenen Darlehensvertrag zurückzutreten. Im Fall eines Rücktritts...
	8.2. Der Rücktritt kann unter anderem via der Crowd-Investment Plattform oder gegenüber der Emittentin unter support.fmtg@conda.at erklärt werden.

	9. Qualifizierte Nachrangklausel
	9.1. Der Crowdinvestor tritt für den Fall der Insolvenz mit seinen Forderungen unwiderruflich im Rang hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger anderer Gläubiger (mit Ausnahme der Gläubiger, die ebenfalls einen Rangrücktritt erklärt h...
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	9.3. Aufgrund der Nachrangigkeit gemäß Punkt 9.2. erfolgen Zahlungen durch die Emittentin nur, wenn ein positives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung der jeweils fälligen Beträge keine Insolvenz der Emittentin bewirken würde; werden fällig...
	9.4. Verweigert die Emittentin aus den in diesem Punkt 9.3. genannten Gründen eine Zahlung von Zinsen und/oder die Tilgung, so hat sie den Crowdinvestor umfassend über die Gründe dergestalt zu informieren, dass dieser die Plausibilität der Verweigerun...

	10. Informations- und Kontrollrechte, Pflichten der Emittentin
	10.1. Bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche durch die Emittentin, hat der Crowdinvestor das Recht, Abschriften der jeweiligen Jahresabschlüsse der Emittentin zu erhalten, und zwar spätestens vier Wochen nach Feststellung des Jahre...
	10.2. Jedem Crowdinvestor ist nach Feststellung des Jahresabschlusses eine Abschrift (in Form eines PDFs) innerhalb von vier Wochen nachweislich zu übermitteln. Diese Unterlagen werden dem Investor elektronisch auf der Crowd-Investment Plattform oder ...
	10.3. Der Crowdinvestor erhält für jedes Geschäftsjahr der Emittentin bis zur vollständigen Rückzahlung ein jährliches Reporting in Form von (a) einer schriftlichen Kurzdarstellung („one-pager“), die die wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel Umsatz, P...
	10.4. Der Crowdinvestor erhält von der Emittentin bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche außerdem Sofortmeldungen bei Geschäftsfällen, die für seine Anlegerstellung unmittelbar bedeutsam sind. Als solche Geschäftsfälle gelten insbe...
	10.5. Die in Punkt 10.1. und 10.2. genannten Rechte stehen dem Investor auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur Überprüfung der Zinsansprüche erforderlichen Umfang zu.
	10.6. Die Emittentin verpflichtet sich, Ausschüttungen an Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Emittentin die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-Flow-Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig w...
	10.7. Die Emittentin verpflichtet sich weiters, Entgeltzahlungen an Geschäftsführer, die den dreifachen Betrag des höchsten gemäß anwendbarem Kollektivvertrag geregelten Entgelts übersteigen, nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Emittent...
	10.8. Pönale: Für den Fall, dass die Emittentin eine Verpflichtung gemäß Punkt 10.6. oder 10.7. verletzt, erhöht sich der von der Emittentin gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um...

	11. Zusicherungen und Garantien der Emittentin
	11.1. Die Emittentin haftet dem Crowdinvestor dafür, dass die im Folgenden angeführten Zusicherungen und Garantien für die Emittentin zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie für die gesamte Laufzeit des Vertrages nach bestem Wissen zutref...
	11.2. Die Emittentin gibt folgende Zusicherungen und Garantien ab:
	11.3. Für den Fall, dass die Emittentin ihre Verpflichtung zur rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer Zusicherung und Garantie gemäß Punkt 11. Verletzt, erhöht sich der von der Emittentin gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl f...

	12. Abtretung und Aufrechnungsverbot
	12.1. Die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist möglich, doch muss der Crowdinvestor der Emittentin die Abtretung sowie die Daten des Abtretungsempfängers unverzüglich nach der Abtretung über eine entsprechende Mitteilung...
	12.2. Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist nur möglich, wenn Zinsansprüche gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung eines Nachrangdarlehensbetrages abgetreten werden und wenn Abtretungen hinsichtlich e...
	12.3. Der Investor ist hiermit ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag erschwert ist, weil zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen Finanzinstruments kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert ...
	12.4. Etwaige Ansprüche des Crowdinvestors können von der Emittentin nicht durch Aufrechnung erfüllt werden, eine etwaige Aufrechnung durch die Emittentin wird daher ausdrücklich ausgeschlossen.

	13. Vertraulichkeit und Geheimhaltung
	13.1. Der Inhalt dieses Vertrags sowie alle dem Crowdinvestor zugänglich gemachten vertraulichen Informationen oder sonstige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betreffend die Emittentin, deren Technologien, gewerblichen Schutzrechte, geistiges Eigentu...
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	(b). die Offenlegung in diesem Vertrag vorgesehen oder zur Durchführung dieses Vertrags erforderlich ist;
	(c). die Offenlegung gegenüber Angestellten oder zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten Beratern des Investors erfolgt;
	(d). die Offenlegung zur Erfüllung gesetzlicher Offenlegungs- oder Informationspflichten oder behördlicher Anordnungen zwingend erforderlich ist.
	(a). dem Investor zum Zeitpunkt Offenlegung durch die Gesellschaft bereits nachweislich bekannt waren;
	(b). ohne Verletzung einer vertraglichen oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtung allgemein öffentlich bekannt sind oder werden;
	(c). der Investor von einem Dritten nachweislich rechtmäßig ohne Verstoß gegen vertragliche oder gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen erhalten hat.
	13.2. Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit gelten für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Vertragsbeendigung fort.

	14. Schlussbestimmungen
	14.1. Die Emittentin und der Investor bestätigen, alle Angaben im Vertrag, am Angebotsschreiben oder auf der Plattform gewissenhaft und wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpflichten sich, allfällige Änderungen wechselseitig umgehend bekannt zu geben.
	14.2. Auf diesen Vertrag und alle Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin und dem Investor ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes...
	14.3. Gerichtsstand ist der Sitz der Emittentin. Für Verbraucher gilt das für ihren Wohnsitz zuständige Gericht als Gerichtsstand.
	14.4. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden außerhalb dieses Vertrages nicht getroffen.
	14.5. Der Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche seiner auf der Plattform registrierten Daten vom Betreiber der Plattform an die Emittentin für Zwecke der Annahme dieses Angebots und der Umsetzung und Gestionierung dieses Darlehensvertrags üb...
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	4.6. Vorzeitige Rückzahlung: die Emittentin ist berechtigt (vorbehaltlich einer allfälligen Rückzahlungssperre nach Punkt 4.3.), den Darlehensbetrag auch vor dem Ende der Laufzeit des Nachrangdarlehens jeweils zu einem Zinszahlungstermin gemäß Punkt 1...

	5. Zinsen und Zinszahlung
	5.1. Verzinsung: der offene Darlehensbetrag wird mit dem Zinssatz gemäß Punkt 1. verzinst. Die Verzinsung beginnt mit Annahme des Angebots durch die Emittentin. Wird das Angebot und/oder der Vertrag widerrufen oder erfolgt ein Rücktritt, kommt es zu k...
	5.2. Zinsen sind jeweils zu den in Punkt 1. angeführten Zinszahlungsterminen (eines jeden Kalenderjahres) sowie zum Ende der Laufzeit zur Zahlung fällig. Zinszahlungen werden von der Emittentin in Form von Wertgutscheinen für Waren und Dienstleistunge...
	5.3. Für Zinszahlungen gilt die Rückzahlungssperre nach 4.3.
	5.4. Verzugszinsen: Für den Fall des Verzugs von fälligen Beträgen (Zinsen oder Tilgungen) gemäß diesem Vertrag schuldet die Emittentin dem Investor Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. auf den fälligen Betrag, berechnet nach der Eurozinsmethode act/360...

	6. Zeichnungsfrist / Annahmevorbehalt / Auflösende Bedingung
	6.1. Die Emittentin ist berechtigt im Zeitraum der Zeichnungsfrist Angebote von Crowdinvestoren anzunehmen. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist bis zur in Punkt 1. genannten Verlängerungsoptionsfrist zu verlängern. Der Crowdi...
	6.2. Die Emittentin ist nicht verpflichtet das Angebot des Crowdinvestors anzunehmen. Die Emittentin wird das Angebot insbesondere ablehnen, wenn der Crowdinvestor seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Österreichs hat (siehe dazu auch Punkt 2.4.) o...
	6.3. Das Angebot des Crowdinvestors ist auflösend bedingt mit dem Nicht-Erreichen der Funding-Schwelle bis zum Ende der – allenfalls verlängerten – Zeichnungsfrist oder deren Unterschreiten aufgrund von erfolgten Rücktritten oder Widerrufen von Crowdi...
	6.4. Nimmt die Emittentin das Angebot des Crowdinvestors an, wird die Darlehensvaluta an die Emittentin über einen Zahlungsdienstleister ausgezahlt.

	7. Keine ordentliche Kündigung / Vorzeitige Kündigung
	7.1. Es besteht kein ordentliches Kündigungsrecht des Crowdinvestors.
	7.2. Der Crowdinvestor hat ein außerordentliches, fristloses Kündigungsrecht insbesondere für den Fall, dass
	7.3. Die Verschlechterung der Finanz- und Vermögenslage der Emittentin ist kein wichtiger Grund, der zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.
	7.4. Eine außerordentliche Kündigung kann unverzüglich, längstens jedoch binnen 8 Wochen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes ausgesprochen werden. Erfolgte außerordentliche Kündigungen sind zusätzlich an die Betreiberin der Plattform mitzuteilen.

	8. Rücktrittsrecht:
	8.1. Ist der Crowdinvestor Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er ab Annahme des Angebots durch die Emittentin das Recht, binnen 14 Tagen von dem solcherart geschlossenen Darlehensvertrag zurückzutreten. Im Fall eines Rücktritts...
	8.2. Der Rücktritt kann unter anderem via der Crowd-Investment Plattform oder gegenüber der Emittentin unter support.fmtg@conda.at erklärt werden.

	9. Qualifizierte Nachrangklausel
	9.1. Der Crowdinvestor tritt für den Fall der Insolvenz mit seinen Forderungen unwiderruflich im Rang hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger anderer Gläubiger (mit Ausnahme der Gläubiger, die ebenfalls einen Rangrücktritt erklärt h...
	9.2. Der Crowdinvestor erklärt, dass er gemäß § 67 Abs 3 österreichische Insolvenzordnung die Befriedigung seiner Forderungen aus diesem Nachrangdarlehensvertrag erst nach Beseitigung eines negativen Eigenkapitals (§ 225 Abs 1 österreichisches UGB) od...
	9.3. Aufgrund der Nachrangigkeit gemäß Punkt 9.2. erfolgen Zahlungen durch die Emittentin nur, wenn ein positives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung der jeweils fälligen Beträge keine Insolvenz der Emittentin bewirken würde; werden fällig...
	9.4. Verweigert die Emittentin aus den in diesem Punkt 9.3 genannten Gründen eine Zahlung von Zinsen und/oder die Tilgung, so hat sie den Crowdinvestor umfassend über die Gründe dergestalt zu informieren, dass dieser die Plausibilität der Verweigerung...

	10. Informations- und Kontrollrechte, Pflichten der Emittentin
	10.1. Bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche durch die Emittentin, hat der Crowdinvestor das Recht, Abschriften der jeweiligen Jahresabschlüsse der Emittentin zu erhalten, und zwar spätestens vier Wochen nach Feststellung des Jahre...
	10.2. Jedem Crowdinvestor ist nach Feststellung des Jahresabschlusses eine Abschrift (in Form eines PDFs) innerhalb von vier Wochen nachweislich zu übermitteln. Diese Unterlagen werden dem Investor elektronisch auf der Crowd-Investment Plattform oder ...
	10.3. Der Crowdinvestor erhält für jedes Geschäftsjahr der Emittentin bis zur vollständigen Rückzahlung ein jährliches Reporting in Form von (a) einer schriftlichen Kurzdarstellung („one-pager“), die die wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel Umsatz, P...
	10.4. Der Crowdinvestor erhält von der Emittentin bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche außerdem Sofortmeldungen bei Geschäftsfällen, die für seine Anlegerstellung unmittelbar bedeutsam sind. Als solche Geschäftsfälle gelten insbe...
	10.5. Die in Punkt 10.1. und 10.2. genannten Rechte stehen dem Investor auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur Überprüfung der Zinsansprüche erforderlichen Umfang zu.
	10.6. Die Emittentin verpflichtet sich, Ausschüttungen an Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Emittentin die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-Flow-Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig w...
	10.7. Die Emittentin verpflichtet sich weiters, Entgeltzahlungen an Geschäftsführer, die den dreifachen Betrag des höchsten gemäß anwendbarem Kollektivvertrag geregelten Entgelts übersteigen, nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Emittent...
	10.8. Pönale: Für den Fall, dass die Emittentin eine Verpflichtung gemäß Punkt 10.6. oder 10.7. verletzt, erhöht sich der von der Emittentin gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um...

	11. Zusicherungen und Garantien der Emittentin
	11.1. Die Emittentin haftet dem Crowdinvestor dafür, dass die im Folgenden angeführten Zusicherungen und Garantien für die Emittentin zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie für die gesamte Laufzeit des Vertrages nach bestem Wissen zutref...
	11.2. Die Emittentin gibt folgende Zusicherungen und Garantien ab:
	11.3. Für den Fall, dass die Emittentin ihre Verpflichtung zur rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer Zusicherung und Garantie gemäß Punkt 11. Verletzt, erhöht sich der von der Emittentin gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl f...

	12. Abtretung und Aufrechnungsverbot
	12.1. Die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist möglich, doch muss der Crowdinvestor der Emittentin die Abtretung sowie die Daten des Abtretungsempfängers unverzüglich nach der Abtretung über eine entsprechende Mitteilung...
	12.2. Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag durch den Crowdinvestor ist nur möglich, wenn Zinsansprüche gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung eines Nachrangdarlehensbetrages abgetreten werden und wenn Abtretungen hinsichtlich e...
	12.3. Der Investor ist hiermit ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag erschwert ist, weil zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen Finanzinstruments kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert ...
	12.4. Etwaige Ansprüche des Crowdinvestors können von der Emittentin nicht durch Aufrechnung erfüllt werden, eine etwaige Aufrechnung durch die Emittentin wird daher ausdrücklich ausgeschlossen.

	13. Vertraulichkeit und Geheimhaltung
	13.1. Der Inhalt dieses Vertrags sowie alle dem Crowdinvestor zugänglich gemachten vertraulichen Informationen oder sonstige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betreffend die Emittentin, deren Technologien, gewerblichen Schutzrechte, geistiges Eigentu...
	(a). die Parteien eine Offenlegung vereinbart haben;
	(b). die Offenlegung in diesem Vertrag vorgesehen oder zur Durchführung dieses Vertrags erforderlich ist;
	(c). die Offenlegung gegenüber Angestellten oder zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten Beratern des Investors erfolgt;
	(d). die Offenlegung zur Erfüllung gesetzlicher Offenlegungs- oder Informationspflichten oder behördlicher Anordnungen zwingend erforderlich ist.
	(a). dem Investor zum Zeitpunkt Offenlegung durch die Gesellschaft bereits nachweislich bekannt waren;
	(b). ohne Verletzung einer vertraglichen oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtung allgemein öffentlich bekannt sind oder werden;
	(c). der Investor von einem Dritten nachweislich rechtmäßig ohne Verstoß gegen vertragliche oder gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen erhalten hat.
	13.2. Die Verpflichtungen zur Vertraulichkeit gelten für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Vertragsbeendigung fort.

	14. Schlussbestimmungen
	14.1. Die Emittentin und der Investor bestätigen, alle Angaben im Vertrag, am Angebotsschreiben oder auf der Plattform gewissenhaft und wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpflichten sich, allfällige Änderungen wechselseitig umgehend bekannt zu geben.
	14.2. Auf diesen Vertrag und alle Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin und dem Investor ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes...
	14.3. Gerichtsstand ist der Sitz der Emittentin. Für Verbraucher gilt das für ihren Wohnsitz zuständige Gericht als Gerichtsstand.
	14.4. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden außerhalb dieses Vertrages nicht getroffen.
	14.5. Der Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche seiner auf der Plattform registrierten Daten vom Betreiber der Plattform an die Emittentin für Zwecke der Annahme dieses Angebots und der Umsetzung und Gestionierung dieses Darlehensvertrags üb...





